
Die Frage nach bestehenden Vorstrafen darf nur gestellt werden, wenn und soweit
die auszuübende Tätigkeit dies erfordert. So darf beispielsweise im Rahmen der
Besetzung einer Stelle als Erzieher nach einschlägigen Vorstrafen (z.B.
Sittlichkeitsdelikten) gefragt werden. Die Antwort auf diese Frage ist für die
Besetzung dieser Vertrauensstellung von erheblicher Bedeutung. Somit ist die
Frage aus betrieblichen Gründen zulässig.

Anhängiges Ermittlungsverfahren

Die Frage nach einem anhängigen Ermittlungsverfahren kann im Einzelfall
zulässig sein. Ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an einer solchen Frage
ist dann zu bejahen, wenn auch ein Ermittlungsverfahren Zweifel an der
persönlichen Eignung des Arbeitnehmers begründen kann (z.B. Bewerbung um
eine Stelle als Erzieher bei einem laufenden Ermittlungsverfahren wegen sexuellen
Missbrauchs von Kindergartenkindern).

In einem Personaleinstellungsbogen können alle Fragen aufgelistet werden, die
dem Bewerber zulässigerweise gestellt werden dürfen. Da die Zulässigkeit der
Fragen auch von der Art der vorgesehenen Tätigkeit abhängt, muss der
Fragebogen die Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplatz berücksichtigen.

[Download als PDF oder Textdatei]

https://www.steuertipps.de/download/downloads/arbeitgeberassistent/AAV_1_2_2_Personaleinstellungsbogen.pdf
https://www.steuertipps.de/download/downloads/arbeitgeberassistent/AAV_1_2_2_Personaleinstellungsbogen.rtf









